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SITZUNGSBERICHT — RECHTSSACHE C-245/9I 

1. Zwar betrifft Artikel 85 EWG-Vertrag an 
sich nur das Verhalten von Unternehmen 
und nicht durch Gesetz oder Verordnung 
getroffene Maßnahmen der Mitgliedstaa
ten, doch dürfen die Mitgliedstaaten auf
grund von Artikel 85 in Verbindung mit 
Artikel 5 EWG-Vertrag keine Maßnah
men, und zwar auch nicht in Form von 
Gesetzen oder Verordnungen, treffen 
oder beibehalten, die die praktische Wirk
samkeit der für die Unternehmen gelten
den Wettbewerbsregeln aufheben könn
ten. Ein solcher Fall ist namentlich dann 
gegeben, wenn ein Mitgliedstaat gegen 
Artikel 85 verstoßende Kartellabsprachen 
vorschreibt, erleichtert oder deren Aus
wirkungen verstärkt oder wenn er der 
eigenen Regelung dadurch ihren staatli
chen Charakter nimmt, daß er die Verant
wortung für in die Wirtschaft eingrei

fende Entscheidungen privaten 
Wirtschaftsteilnehmern überträgt. 

2. Die Artikel 3 Buchstabe f, 5 Absatz 2 und 
85 EWG-Vertrag stehen einer staatlichen 
Regelung, durch die es sowohl den 
Versicherungsgesellschaften, unabhängig 
davon, ob sie sich bei ihrer Tätigkeit eines 
Versicherungsmaklers bedienen, als auch 
diesen Versicherungsmaklern untersagt 
ist, den Versicherungsnehmern oder den 
durch die Versicherung Begünstigten 
finanzielle Vergünstigungen zu gewähren, 
nicht entgegen, wenn jeder Zusammen
hang mit einem von Artikel 85 Absatz 
1 EWG-Vertrag erfaßten Verhalten von 
Unternehmen fehlt. 

SITZUNGSBERICHT 
in der Rechtssache C-245/91 * 

I — Sachverhalt und Verfahren 

A — Sachverhalt 

Die Ohra Schadeverzekeringen NV (nachste
hend: Ohra) ist eine Versicherungsgesell
schaft in Form einer Aktiengesellschaft mit 
Sitz in Arnhem in den Niederlanden; sie hat 
Niederlassungen in Deutschland, England, 
Belgien und den Niederlanden. 

Die Tätigkeiten dieser Gesellschaft waren 
ursprünglich auf den Bereich der Kranken
versicherung beschränkt (in diesem Bereich 
bleibt sie eine der wichtigsten niederländi
schen Versicherungsgesellschaften); heute ist 
sie auch in den Sparten Schadens-, Alters
und Lebensversicherung tätig. Zur Förde
rung des Absatzes ihrer Dienstleistungen 
verhandelt die Ohra direkt mit ihren Kunden 
(im wesentlichen Einzelpersonen sowie 
kleine und mittlere Unternehmen), im 
Unterschied zu den meisten Versicherungs
gesellschaften, die Vermittler einschalten. 
Schließlich beabsichtigt die Ohra auch, ihren 
Kunden in naher Zukunft Finanzdienstlei-

* Verfahrenssprache: Niederländisch. 
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